13.6 Gesellschafts- und Zusammenschlussvertrag GmbH
GESELLSCHAFTS- und ZUSAMMENSCHLUSSVERTRAG
abgeschlossen zwischen
1.	Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978 
Musterstraße 4 
8040 Graz
– im Folgenden kurz als „Kommanditist“ bezeichnet –
u n d
2.	Muster GmbH iG 
Musterstraße 4 
8010 Graz
– im Folgenden kurz als „Komplementärin“ bezeichnet –
wie folgt:
Präambel
Der Kommanditist Max Mustermann ist zu 100 % am Vermögen der „Max Mustermann GesbR“, ………………., beteiligt, deren Betrieb nunmehr zum Zwecke der Fortführung in die hiermit gegründete Kommanditgesellschaft eingebracht wird. Die Komplementärin wurde am heutigen Tag notariell errichtet und befindet sich derzeit in Gründung.
Soweit in diesem Vertrag personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen. Eine durchgehende „Genderisierung“ musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit unterbleiben.
1. Firma und Sitz der Gesellschaft
Die Firma der Gesellschaft lautet
Muster GmbH & Co KG
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der politischen Gemeinde Graz.
2. Gegenstand des Unternehmens
ist
2.1
a)	die Projektentwicklung, Projektbeteiligung und Projektfinanzierung;
b)	der Erwerb und Verwaltung von Liegenschaften;
c)	der Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen;
d)	Geschäfte nach dem BWG sind ausgeschlossen;
e)	der Handel mit beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern aller Art;
2.2
die Vornahme aller sonstigen, dem Zweck der Gesellschaft dienenden Geschäfte, selbst dann, wenn dadurch der eigentliche Zweck des Unternehmens erst in Zukunft erreicht werden soll oder kann.
3. Dauer der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
4. Geschäftsjahr
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch und endet mit dem darauf folgenden 31. (einunddreißigsten) März. Die weiteren Geschäftsjahre beginnen jeweils mit 1. April und enden mit 31. März.
5. Gesellschafter und Vermögen der Gesellschaft
5.1
Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Muster GmbH. Sie haftet gegenüber den Gesellschaftsgläubigern persönlich. Sie ist lediglich Arbeitsgesellschafterin und daher nicht am Vermögen und Ertrag der Gesellschaft, insb auch nicht am „good-will“ und an den stillen Reserven der Gesellschaft beteiligt. Wenn die Komplementärin – aus welchem Grund auch immer – aus der Gesellschaft ausscheidet, erhält sie daher auch keine Abfindung. Sie hat das mit ihrer Rechtsstellung verbundene Haftungsrisiko zu tragen.
5.2
Der Kommanditist ist mit nachfolgender Einlage zu 100 % am Vermögen und Ertrag der Gesellschaft beteiligt:
Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978	€ 1.000,00 (100 %)
(Kommanditist)	(in Worten: Euro eintausend, einhundert Prozent)
Die Pflichteinlage des Kommanditisten Max Mustermann stellt auch die Hafteinlage dar, sodass die gesamte Haftsumme demnach € 1.000,00 (in Worten: Euro eintausend) beträgt.
Max Mustermann ist zu 100 % am Vermögen der „Max Mustermann GesbR“, ………………., beteiligt und bringt auf seine Kommanditeinlage den Betrieb des Unternehmens samt allen Aktiven und Passiven ein. Hierbei werden die Buchwerte des Unternehmens in der Gesellschaft fortgeführt. Eine Mitarbeit des Kommanditisten wird nicht vereinbart.
5.3
Die (Pflicht)Einlage als Kaptaleinlage des Kommanditisten ist bereits geleistet und wird auf einem festen (unverzinsten) Kapitalkonto gebucht. Einzahlungen auf das feste Kapitalkonto sowie Behebungen zu Lasten des festen Kapitalkontos sind nicht zulässig.
6. Zusammenschluss gem Artikel IV Umgründungssteuer-
gesetz, eingebrachte Vermögenswerte
Aufgrund dieses Gesellschafts- und Zusammenschlussvertrages wird der gesamte Betrieb des Unternehmens „Max Mustermann GesbR“ gem der beigelegten und einen integrierenden Bestandteil bildenden Zusammenschlussbilanz zum __.__._____, Beilage 1, auf die Muster GmbH & Co KG übertragen.
Der Zusammenschluss erfolgt nach den Bestimmungen des Artikels IV Umgründungssteuergesetz (§§ 23 ff), dessen umgründungssteuerrechtliche Begünstigungen für den Vorgang in Anspruch genommen werden, in der Form eines Buchwertzusammenschlusses mit dem __.__._____ als Zusammenschlussstichtag. Die steuerliche Wirkung des Zusammenschlusses tritt somit mit Ablauf dieses Tages ein. Der zu übertragende Betrieb des Unternehmens „Max Mustermann GesbR“ weist sowohl zum Zusammenschlussstichtag als auch zum Tag der Errichtung der Muster GmbH & Co KG einen positiven Verkehrswert iSd Artikels IV des Umgründungssteuergesetzes auf und besteht bereits länger als zwei Jahre als Vermögen des Max Mustermann.
In Erfüllung seiner Übertragungsverpflichtung überträgt Max Mustermann auf die Gesellschaft und werden von dieser übernommen, insb:
a)	alle in der Zusammenschlussbilanz zum __.___._____, Beilage 1, welche einen integrierenden Bestandteil dieses Gesellschafts- und Zusammenschlussvertrages bildet, ersichtlichen Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten sowie Aktiva und Passiva;
b)	sämtliche in der Zusammenschlussbilanz mangels Anschaffungswerte nicht aufscheinenden Rechte und Verbindlichkeiten, wie zB Betriebsrechte, Mietrechte, Nutzungsrechte sowie Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten;
c)	sämtliche Rechte und Ansprüche sowie alle Verpflichtungen aus laufenden Verträgen, die zum Betrieb der / ​des ………………………………​……………… gehören;
d)	alle Kraftfahrzeuge laut Kfz-Verzeichnis, Beilage 2, welche einen integrierenden Bestandteil dieses Gesellschafts- und Zusammenschlussvertrages bildet;
e)	sämtliche Guthaben auf folgenden Girokonten bei der ……………… ………….:
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
Der gegenständliche Zusammenschluss wird ausdrücklich und vorbehaltlich dessen Eintragung im Firmenbuch vereinbart.
Die Vertragspartner sind in Kenntnis, dass es sich bei dieser Übertragung um Einzelrechtsnachfolge handelt.
Die Gesellschaft tritt anstelle von Max Mustermann (bzw GesbR) in alle Verträge, welcher Art auch immer, Beteiligungsverhältnisse, Bestandverträge oder sonstige Berechtigungen oder Verpflichtungen und in alle Dauerschuldverhältnisse – soweit sie das übertragene Vermögen betreffen – ein.
Max Mustermann zediert in Erfüllung dieser Abtretungsverpflichtung alle Forderungen aus allen Rechtsverhältnissen betreffend das übertragene Unternehmen an die Gesellschaft.
Die Abtretung ist in ihrer Rechtsgültigkeit davon unabhängig, dass der Dritte dem Übergang des gesamten Rechtsverhältnisses zustimmt.
Die dem eingebrachten Betrieb zurechenbaren Forderungen und Verbindlichkeiten gehen vereinbarungsgemäß auf den Rechtsnachfolger über. Da die Einbringung des Betriebes im Weg der Einzelrechtsnachfolge erfolgt, steht Gläubigern nach § 38 UGB das Recht zu, binnen drei Monaten gegen die Übernahme der Vertragsverhältnisse zu widersprechen. Dies gilt auch für den Besteller einer für unternehmensbezogene Verbindlichkeiten gewährten Sicherheit. Im Falle eines Widerspruchs würde das Vertragsverhältnis mit der Einbringung fortbestehen. Die übernehmende Gesellschaft wird die erforderlichen Mitteilungen veranlassen.
Die Gesellschaft tritt mit allen Rechten und Pflichten als Arbeitgeber in die zum Zeitpunkt des Überganges bestehenden Arbeitsverhältnisse gem § 3 Abs 1 AVRAG ein, sodass eine Abfertigung dieser Dienstnehmer durch das eingebrachte Unternehmen entfällt.
Die Gesellschafter halten fest, dass es durch die gegenständliche Übertragung zu keiner Verschiebung stiller Reserven auf andere Gesellschafter kommt, da Max Mustermann am Vermögen weiterhin zu 100 % beteiligt ist.
Sollten im Rahmen einer Betriebsprüfung Feststellungen getroffen werden oder sich aus den Feststellungen ergeben, dass der gegenständliche Vertrag ergänzt oder abgeändert werden muss, so stimmen die Vertragsteile schon heute einer erforderlichen Vertragsänderung bzw -ergänzung zu.
Die steuerlichen Wirkungen dieses Zusammenschlusses sind von der Erfüllung aller unternehmens- und steuerrechtlichen Vorraussetzungen abhängig, sodass bis zu diesem Zeitpunkt das übertragene Vermögen der übernehmenden Gesellschaft zunächst nur zur Nutzung überlassen wird, sodass mangels einer Vermögensübertragung weder eine Umgründung außerhalb des Umgründungssteuergesetzes anzunehmen ist noch eine Rückübertragung Platz greifen kann.
7. Geschäftsführung und Vertretung
Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die Komplementärin (Muster GmbH) berechtigt und verpflichtet. Diese hat die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Unternehmers zu führen.
Die Komplementärin hat innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Geschäftsjahres den Jahresabschluss bzw die Gewinn- und Verlustrechnung für das vorangegangene Geschäftsjahr zu erstellen.
Die Komplementärin hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung, ein jährliches Haftungsentgelt und Ersatz sämtlicher mit der Geschäftsführung verbundenen Auslagen mit einem angemessenen Aufschlag.
8. Gesellschafterversammlungen
8.1
Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder einem von sämtlichen Gesellschaftern einvernehmlich festgelegtem Ort, an welchem zumindest ein Rechtsanwalt seinen Sitz hat, statt und sind mindestens einmal jährlich einzuberufen.
8.2
Die Beschlussfassung auf schriftlichem Weg in analoger Anwendung des § 34 GmbHG ist zulässig.
8.3
Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen hat mittels eingeschriebenem Brief oder per E-Mail an sämtliche Gesellschafter unter den der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen Anschriften unter Anführung der Tagesordnung und dem Hinweis auf die Zulässigkeit der Vertretung durch Bevollmächtigte zu erfolgen. Zur Erläuterung der Tagesordnungspunkte erforderliche Unterlagen sind beizulegen. Zwischen dem Tag der Aufgabe der Einberufung zur Post und dem Tag der Versammlung muss ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen, wobei der Tag der Postaufgabe und der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitzurechnen sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit einer Versammlung ist unter Hinweis darauf eine zweite Versammlung einzuberufen, die auf die Verhandlung der Tagesordnungspunkte der ersten Versammlung beschränkt und ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist. Eine solche zweite Gesellschafterversammlung hat spätestens vier Wochen nach der vorgesehenen und nicht beschlussfähigen ersten Versammlung am selben Ort stattzufinden, wobei die Gesellschafter ebenfalls hierüber mittels eingeschriebenen Briefes oder per E-Mail zu verständigen sind.
8.4
Die Gesellschafterversammlung kann eine für die Geschäftsführung verbindliche Geschäftsordnung erlassen und darüber hinaus besondere Weisungen erteilen, zu deren Einhaltung die Geschäftsführung im Innenverhältnis verpflichtet ist.
8.5
Die Gesellschafter sind beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend sind.
8.6
Zur Einberufung von Gesellschafterversammlungen ist jeder Gesellschafter berechtigt.
8.7
Der Vorsitz der Gesellschafterversammlungen obliegt einem Geschäftsführer der Komplementärin.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat dafür Sorge zu tragen, dass über den Hergang der Gesellschafterversammlung ein Protokoll geführt wird. Jedem Gesellschafter ist eine Abschrift oder Kopie des Protokolls zu übersenden.
8.8
Die Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten (dies kann auch ein anderer Kommanditist sein) ist zulässig, doch bedarf es hierzu einer hierauf lautenden Spezialvollmacht des Gesellschafters, der sich vertreten lässt. Diese Vollmacht ist dem Versammlungsprotokoll oder dem schriftlichen Beschluss in Kopie anzuschließen.
Personen, die Konkurrenzunternehmen betreiben oder an diesen beteiligt sind, sind als Vertreter ausgeschlossen.
8.9
Die Beschlüsse werden, soweit dieser Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz nicht zwingend anderes bestimmt, einstimmig gefasst.
9. Übertragung von Geschäftsanteilen
9.1
Die Gesellschaftsanteile sind vererbbar, teil- und übertragbar. Die Übertragung, Teilung und Belastung von Gesellschaftsanteilen bedarf eines zustimmenden, einstimmigen Gesellschafterbeschlusses.
9.2
Beabsichtigt ein Gesellschafter, seinen Gesellschaftsanteil ganz oder teilweise zu veräußern, so ist er außerdem verpflichtet, ihn den anderen Gesellschaftern zuvor mittels eingeschriebenem Brief zur Übernahme anzubieten; die anderen Gesellschafter können dieses Aufgriffsrecht binnen 14 Tagen ab Zugang der Mitteilung durch eingeschriebenen Brief ausüben.
10. Kündigung
10.1
Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschaft an deren im Firmenbuch jeweils aufscheinende Geschäftsanschrift sowie an deren Gesellschafter an deren jeweils letzte bei der Gesellschaft aufscheinende Adresse zum Ende des Geschäftsjahres kündigen.
10.2
Die Gesellschaft ist mit dem Kündigungstermin aufgelöst, es sei denn, die verbleibenden Gesellschafter beschließen die Fortsetzung der Gesellschaft.
11. Gewinn- und Verlustverteilung, Entnahmen
11.1
Am Schluss jedes Geschäftsjahres wird aufgrund des Jahresabschlusses oder – wenn nach den Vorschriften der §§ 189 ff UGB keine Pflicht zur Rechnungslegung besteht – nach den Ergebnissen einer sonstigen Abrechnung der Gewinn oder Verlust des Jahres ermittelt und für jeden Kommanditisten sein Anteil berechnet.
11.2
Der Kommanditist Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978, ist zu 100 % am Gewinn und Verlust der Gesellschaft beteiligt.
11.3
Jeder Kommanditist hat Anspruch auf Auszahlung seines Gewinnanteils. Der Anspruch kann jedoch nicht geltend gemacht werden, soweit die Auszahlung zum offenbaren Schaden der Gesellschaft gereicht oder die Gesellschafter anderes beschließen.
12. Insolvenz eines Gesellschafters
12.1
Durch die Eröffnung der Insolvenz über das Vermögen eines Gesellschafters oder durch die rechtskräftige Ablehnung der Insolvenzeröffnung mangels Masse wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sofern die verbleibenden Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen.
12.2
Kündigt ein Privatgläubiger gem § 135 UGB oder wird ein Gesellschafter insolvent, so wird die Gesellschaft von den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Der betreffende Gesellschafter scheidet mit dem Kündigungszeitpunkt aus der Gesellschaft aus, im Falle er Insolvenz gilt der Gesellschafter mit dem Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung als ausgeschlossen.
13. Ableben eines Gesellschafters
Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sofern die verbleibenden Kommanditisten deren Fortsetzung beschließen. In diesem Fall sind die verbleibenden Kommanditisten verpflichtet, den Geschäftsanteil des verstorbenen Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitaleinlage zu übernehmen. Die Rechtsnachfolger des verstorbenen Kommanditisten sind verpflichtet, den Geschäftsanteil des verstorbenen Kommanditisten den verbleibenden Kommanditisten zum Erwerb anzubieten, die wiederum dieses Anbot nur zur Gänze, jedoch im Verhältnis ihrer Kapitaleinlagen, übernehmen können.
Durch das Ausscheiden der Komplementärin wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern unter den Kommanditisten fortgesetzt, wenn ein Komplementär mit Zustimmung der bisherigen Kommanditisten eintritt.
14. Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters / ​der Erben
Der ausgeschiedene Kommanditist nimmt am Gewinn und am Verlust teil, der sich aus den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden Geschäften ergibt. Die Gesellschaft ist berechtigt, diese Geschäfte so zu beenden, wie es ihr am Vorteilhaftesten erscheint.
Die Berechnung des Geschäftsanteils des ausscheidenden Kommanditisten erfolgt – mangels anderer Einigung – in allen Fällen folgendermaßen:
Der Übernahmepreis ist der Wert der Kapitalkonten des ausscheidenden Kommanditisten.
15. Streitbeilegung
15.1
Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten unter den Gesellschaftern oder zwischen einem / ​mehreren Gesellschafter / n und der Gesellschaft soll zunächst immer eine Lösung auf dem Verhandlungsweg versucht werden. Wenn ein Streitbeilegungsversuch auf dem Verhandlungsweg gescheitert ist, verpflichten sich die Streitteile, einen in der Liste des Bundesministeriums für Justiz eingetragenen Mediator zu beauftragen. Ist auch durch Mediation binnen drei Monaten keine Lösung möglich, so ist das sachlich für Unternehmensrecht zuständige ordentliche Gericht in Graz anzurufen.
Alternativ:
15.2
Beabsichtigen ein oder mehrere Gesellschafter oder die Gesellschaft selbst das Schiedsgericht anzurufen, soll /en er /sie dies der /den anderen Partei /en zunächst mittels eingeschriebenen Briefes mitteilen und die andere(n) Partei(en) zum Schlichtungsversuch einladen. Dieser Schlichtungsversuch hat spätestens innerhalb Monatsfrist ab dem Datum der Einladung am Sitz der Gesellschaft stattzufinden. Die Parteien können sich darauf einigen, einen Mediator zum Schlichtungsversuch beizuziehen.
Erst wenn dieser Schlichtungsversuch gescheitert oder die andere Partei zum Schlichtungsversuch nicht erschienen ist, frühestens jedoch nach Ablauf von zwei Monaten ab dem Datum der schriftlichen Aufforderung zum Schlichtungsversuch, kann das Schiedsverfahren eingeleitet werden.
15.3
Für das Schiedsverfahren gelten die Bestimmungen des vierten Abschnitts der Österreichischen Zivilprozessordnung. Sofern sich die Parteien des Schiedsverfahrens nicht auf einen Einzelschiedsrichter einigen, ist ein dreigliedriges Schiedsgericht zu bestellen. Das Schiedsgericht entscheidet unter Anwendung österreichischen materiellen Rechts, Schiedsort ist Graz, Verhandlungssprache Deutsch.
16. Eidesstättige Erklärung
Des Weiteren erklären die Gesellschafter an Eides statt, in Kenntnis der Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu sein und garantieren, dass mit dieser Gesellschaftsgründung / ​mit diesem Gesellschaftsvertrag bzw den Tätigkeiten der Gesellschaft keine Geldwäsche oder eine sonstige strafrechtliche Handlung betrieben wird. Sie bestätigen, dass ihre wirtschaftlichen Eigentümer weder politisch exponierte Personen (PEP) noch mit solchen verwandt und / ​oder geschäftlich verbunden (gewesen) zu sein sind.
17. Allgemeines, Schlussbestimmungen
17.1
Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag Bestimmungen nicht vorgesehen sind, gelten die Vorschriften des UGB in der jeweils geltenden Fassung.
17.2
Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern oder zwischen der Kommanditgesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine strengere Form vorgeschrieben ist; dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. Diesen Vertrag ergänzende oder abändernde mündliche Vereinbarungen oder Nebenabreden bestehen nicht.
17.3
Die Unwirksamkeit einer oder einzelner Vertragsbestimmung(en) hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder des betreffenden Vertragspunktes zur Folge. Anstelle der unwirksamen Bestimmung hat eine dem Willen der Vertragsteile möglichst nahe kommende Bestimmung, und falls diese nicht ermittelt werden kann, die gesetzliche Regelung zu gelten.
17.4
Die Bestimmungen des Vertrages sind so auszulegen und zu handhaben, dass der Bestand des Unternehmens möglichst gewahrt ist. Besteht zwischen den derzeitigen Gesellschaftern und Rechtsnachfolgern der heutigen Gesellschafter eine Meinungsverschiedenheit über den Sinn einzelner Vertragspunkte, so hat die Ansicht der Altgesellschafter, sofern diese einhellig ist, als dem Vertragswillen entsprechend zu gelten.
17.5
Die mit Errichtung dieses Vertrages und der Eintragung der Gesellschaft verbundenen Kosten und Abgaben sowie die Kosten bei einem allfälligen Gesellschafterwechsel, mit Ausnahme allfälliger persönlicher Steuern eintretender oder ausscheidender Gesellschaftern, trägt die Gesellschaft.
17.6
Von diesem Gesellschaftsvertrag werden zwei Originale errichtet, von welchen jeder Gesellschafter eines erhält.
